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1. Kapitel

Die Pattsituation in der Gesellschafterversammlung –
Begriff, Ursachen und Auswirkungen

§ 1 Einleitung

Der Begriff des Patts ist dem Französischen entlehnt und bezeichnet in seiner
ursprünglichen Bedeutung eine Situation des Schachspiels, in welcher der am Zug
befindliche Spieler keinen Zug mehr machen kann, ohne mit seinem König im
Schach zu stehen und die als Remis gewertet wird.1 Im übertragenen Sinne beschreibt
das Patt eine Situation, in der sich zwei Parteien in einem Gleichgewicht gegen-
überstehen, in dem sich keiner der Beteiligten durchsetzen und einen Vorteil erzielen
kann.2

A. Die Pattsituation als Gefahr für die zweigliedrige Gesellschaft

Eine solche Pattsituation im übertragenen Sinne kann in der Gesellschafterver-
sammlung einer zweigliedrigen Gesellschaft auftreten, wenn das Mehrheitsprinzip
versagt und die Gesellschaftermehrheit etwaige Meinungsverschiedenheiten nicht
mehr aufzulösen vermag.3 Dies ist zum Beispiel bei Gesellschaftsstrukturen mit
einemMinderheits- und einemMehrheitsgesellschafter zu beobachten. In derartigen
Konstellationen hat der Minderheitsgesellschafter meist ein Interesse daran, zu-
mindest bei wichtigen Entscheidungen über eine Sperrminorität oder ein ander-
weitiges Vetorecht zu verfügen, um diese Entscheidungen beeinflussen zu können.
Durch diese Rechtsstellung kann er bestimmte vom Mehrheitsgesellschafter ange-
strebte Beschlüsse in der Gesellschafterversammlung blockieren.4 Weil diese
Möglichkeit vor allem bei wesentlichen Entscheidungen wie Satzungsänderungen

1 Zur Herkunft und Verwendung des Pattbegriffs im Schach Borik, Meyers Schachlexikon,
S. 201 f.; Pfeifer, Etymologisches Wörterbuch des Deutschen, S. 983.

2 Duden, Die deutsche Rechtschreibung, S. 841; Pfeifer, Etymologisches Wörterbuch des
Deutschen, S. 983.

3 Vgl. Mayer-Wegelin, Die Willensbildung in der paritätischen Zweimanngesellschaft bei
Uneinigkeit der Gesellschafter, S. 11; Reher, Die Zweipersonen-GmbH – Notwendigkeit eines
Sonderrechts?, S. 21.

4 Hewitt, Hewitt on Joint Ventures, S. 227; Reher, Die Zweipersonen-GmbH – Notwen-
digkeit eines Sonderrechts?, S. 22.



sowie anderen Strukturmaßnahmen, Beschlüssen zur Gewinnverwendung oder bei
Sanierungsmaßnahmen besteht, kann die Blockade in der Gesellschafterversamm-
lung oftmals zu erheblichen wirtschaftlichen Schwierigkeiten der Gesellschaft
führen oder das Verhältnis zwischen den Gesellschaftern nachhaltig belasten.5

Pattsituationen können in der Gesellschafterversammlung aber besonders dann
entstehen, wenn sich zwei Gesellschafter oder Gesellschaftergruppen mit gleichen
Stimmrechten gegenüberstehen, weil sie jeweils 50 Prozent der Gesellschaftsanteile
halten.6 Insoweit begründet diese echte paritätische Beteiligungsstruktur eine be-
sondere Konflikt- und Interessenlage.7 Derartige Pattsituationen in einer paritätisch
besetzten Gesellschaft bilden den Untersuchungsgegenstand dieser Arbeit. Die pa-
ritätische Beteiligungsstruktur der Gesellschaft begründet einen faktischen Ein-
stimmigkeitszwang bei der Beschlussfassung. Denn nach der gesetzlichen Kon-
zeption gilt ein Gesellschafterbeschluss als abgelehnt,8 wenn er nicht die erforder-
liche Stimmenmehrheit erhält. Daher führt die Struktur einer Gesellschaft mit pa-
ritätischenBeteiligungen dazu, dass Beschlussvorschläge einesGesellschafters nicht
verabschiedet werden, wenn die Gesellschafter unterschiedliche Auffassungen

5 Bachmann/Eidenmüller/Engert/Fleischer/Schön, Rechtsregeln für die geschlossene Ka-
pitalgesellschaft, S. 7 f.; Wedemann, Gesellschafterkonflikte in geschlossenen Kapitalgesell-
schaften, S. 53 f. Eindrucksvoll hat dies in jüngsterVergangenheit der Streit zwischen derMetro
AG als Mehrheitsgesellschafter der Media-Saturn-Gruppe und dem im Dezember 2016 ver-
storbenen Unternehmensgründer Erich Kellerhals, der eine Minderheitsbeteiligung von knapp
21 Prozent hält und dem in der Gesellschafterversammlung ein Vetorecht zusteht, gezeigt, bei
dem die Blockademöglichkeit desMinderheitsgesellschafters zu einer Eskalation der Konflikte
und einer Zerrüttung der Gesellschafterbeziehungen geführt hat. Zu diesem Gesellschafter-
konflikt siehe Handelsblatt Online, Offener Machtkampf zwischen Metro und Media-Markt,
18.03.2011 (http://www.handelsblatt.com/unternehmen/handel-konsumgueter/firmengruender-
klagt-offener-machtkampf-zwischen-metro-und-media-markt/3966820.html) (zuletzt abgerufen
am 06.12.2018); Handelsblatt Online, Kellerhals-Vermittler ist in Kontakt mit Metro, 15.11.
2016 (http://www.handelsblatt.com/unternehmen/handel-konsumgueter/media-saturn-keller
hals-vermittler-ist-in-kontakt-mit-metro/14845656.html) (zuletzt abgerufen am 06.12.2018);
Reuters, Media-Saturn-Eigner hofft auf Ende des Zwists mit Metro, 31.03.2016 (http://de.reu
ters.com/article/metro-kellerhals-idDEKCN0WX0K5) (zuletzt abgerufen am 06.12.2018).

6 Dies betrifft auch Familienunternehmen, in denen sich zwei Familienstämme gegen-
überstehen und sich die einzelnen Mitglieder der jeweiligen Stämme untereinander durch
Stimmbindungsverträge zur gemeinsamen Stimmabgabe verpflichtet haben, sodass jeweils
50 % der Stimmrechte gebunden sind. Vgl. Fabis, Konflikte im Familienunternehmen, S. 105;
Reher, Die Zweipersonen-GmbH – Notwendigkeit eines Sonderrechts?, S. 22 Fn. 4.

7 Lieder/Hoffmann, GmbHR 2017, 1233.
8 Für die GmbH gilt grundsätzlich das Mehrheitsprinzip, § 47 Abs. 1 S. 1 GmbHG. Für

Personengesellschaften gilt grundsätzlich das Prinzip der Einstimmigkeit. Die Gesellschafter
sind jedoch frei, im Gesellschaftsvertrag abweichende Mehrheitserfordernisse für die Be-
schlussfassung vorzusehen. Für die oHG und KG folgt dies aus § 119 Abs. 2 HGB. In der Regel
wird das mit dem GmbH-Recht vergleichbare Mehrheitsprinzip vereinbart. Für den gesetzli-
chen Regelfall der erforderlichen Einstimmigkeit gelten die nachfolgenden Ausführungen
jedoch im Ergebnis entsprechend, da hier von Beginn an ein Zwang zur Einstimmigkeit besteht,
der im Falle des Mehrheitsprinzips erst durch dessen „Versagen“ entsteht.
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vertreten.9 Die unterschiedliche Stimmrechtsausübung führt zu einem Patt zwischen
den Gesellschaftern. Betrifft dieses Patt einen Beschluss, der für den Fortbestand der
Gesellschaft entscheidend ist, etwa weil strukturelle Entscheidungen oder Sanie-
rungsmaßnahmen beschlossen werden müssen, birgt der aus dem Patt resultierende
Entscheidungsstillstand wirtschaftliche Gefahren für die Gesellschaft.10 Die Gefahr,
dass eine Pattsituation auftritt, wird weiter dadurch verschärft, dass der paritätischen
Gesellschaftsstruktur ein hohes Risiko der gegenseitigen Blockade innewohnt. Vor
allem wenn der unterlegene Gesellschafter als Form der Revanche die Beschluss-
vorschläge des Mitgesellschafters abzulehnen beginnt, droht die Eskalation des
Konflikts, eine Selbstblockade der Gesellschafter zu verursachen, die in die Hand-
lungsunfähigkeit der Gesellschafterversammlung führt.11 Die Selbstblockade der
Gesellschafter kann die Funktionsfähigkeit der Gesellschaft auf Dauer einschränken
und so in einem vollständigen Entscheidungsstillstand münden, der zu einer Exis-
tenzbedrohung für die Gesellschaft wird. Ist eine solche fortgeschrittene Eskalati-
onsstufe des Gesellschafterkonflikts erreicht, wird die Pattsituation als sogenannter
deadlock (englisch für Stillstand) bezeichnet.12

Obwohl eine paritätisch besetzte Gesellschafterversammlung sehr anfällig dafür
ist, dass Pattsituationen entstehen, erfreut sich diese Gesellschafterstruktur in der
Praxis wegen des ausgeglichenen Machtgefüges zwischen den Gesellschaftern einer
großen Beliebtheit.13 Dies haben zuletzt Lieder/Hoffmann in einer rechtstatsächli-
chen Untersuchung nachgewiesen. Ihre empirische Erhebung hat ergeben, dass rund
14 Prozent aller deutschen GmbHs echte paritätische Gesellschaften sind.14 Diese
Größenordnung hat auch eine Auswertung der Neueintragungen von GmbHs in vier
bayerischen Handelsregisterbezirken von Wedemann im Jahr 2011 bestätigt. Dort
hat bei durchschnittlich 62,6 Prozent aller neu eingetragenen Zwei-Personen-
GmbHs, die etwa ein Viertel aller GmbH-Neugründungen ausgemacht haben, eine

9 Bachmann/Eidenmüller/Engert/Fleischer/Schön, Rechtsregeln für die geschlossene Ka-
pitalgesellschaft, S. 68 f.; Fabis, Konflikte im Familienunternehmen, S. 104 f.; Reher, Die
Zweipersonen-GmbH –Notwendigkeit eines Sonderrechts?, S. 21 f.;Dauner-Lieb/Winnen, FS
Brambring, 2011, S. 45.

10 Holler/Frese, BB 2014, 1479.
11 Bachmann/Eidenmüller/Engert/Fleischer/Schön, Rechtsregeln für die geschlossene

Kapitalgesellschaft, S. 68 f.; Fabis, Gesellschafterkonflikte in Familienunternehmen, S. 288;
Wedemann, Gesellschafterkonflikte in geschlossenen Kapitalgesellschaften, S. 55 f.

12 Hewitt, Hewitt on Joint Ventures, S. 226;Fett/Spiering, in: Fett/Spiering, Handbuch Joint
Venture, Kap. 7 Rn. 524; Elfring, NZG 2012, 895 f.; Schaper, DB 2014, 821. Es fehlt an einer
allgemein verbindlichen Definition des Begriffs. Ausführlich zu verschiedenen Definitions-
ansätzen sowie zu einem eigenen Definitionsvorschlag siehe 7. Kapitel § 18.

13 Bachmann/Eidenmüller/Engert/Fleischer/Schön, Rechtsregeln für die geschlossene
Kapitalgesellschaft, S. 68; Reher, Die Zweipersonen-GmbH – Notwendigkeit eines Sonder-
rechts?, S. 22; Wedemann, Gesellschafterkonflikte in geschlossenen Kapitalgesellschaften,
S. 22 f.; Wolfram, US-amerikanischer Deadlock und Selbstblockade der GmbH-Organe,
S. 245. Siehe insbesondere auch die aktuelle empirische Untersuchung zur paritätischen Zwei-
Personen-GmbH bei Lieder/Hoffmann, GmbHR 2017, 1233 ff.

14 Lieder/Hoffmann, GmbHR 2017, 1233, 1244.
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